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Anhang 
 

Zusatz-Artikel zum Vertrag zwischen den Hohen Diozesan-Ständen, den 

acht und zwanzigsten Märzmonat Tausend acht Hundert acht und zwanzig 

/: 28ten März 1828:/ abgeschlossen 

 

Die Hohen Diozesan-Stände Luzern, Bern, Solothurn und Zug, unvorgegriffen der im Artikel acht und 

zwanzig des zwischen ihnen abgeschlossenen Grund-Vertrages, über die Wiederherstellung und neue 

Umschreibung des Bisthums Basel vom gestrigen Datum, sich vorbehaltenen, spätern Verabredung 

über die nähere Anwendung des sich gegenseitig gewährleisteten Jus inspectionis und cavendi für die 

einmal errichteten Seminarien, nehmen schon vorläufig durch gegenwärtigen Nachtrag förmlich unter 

sich den Grundsatz an: dass unter diesem Aufsichtsrechte der hohen Diozesan-Stände namentlich die 

Zustimmung derselben für den bey einem solchen Seminar anzustellenden sowohl Vorsteher, als Leh-

rer, sowie die volle Befugnis mitbegriffen seyn solle, durch eigene Commissarien an den Prüfungen, 

die mit den Alumnen eines solchen Seminars vorgenommen werden, Theil zu nehmen. 

 

Dieser Zusatz-Artikel soll gleiche Kraft und Verbindlichkeit in sich tragen, als wäre derselbe dem 

obenher geruffenen Grund-Vertrage unmittelbar einverleibt. 

 

In Kraft dessen hierüber gegenwärtiger Nachtrags-Akt in vier Urdoppeln ausgefertiget, mit der Ratifi-

kazion der höchsten Landesbehörden und daher mit den behörigen Unterschriften versehen, sowie mit 

den Standes-Siegeln verwahrt worden ist. 


